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Eingabe: 
 
Anregung nach Paragraph 24 GO NRW: Photovoltaikförderung der Stadtwerke Rheine 
"proStromDach" neu aufstellen und der Entwicklung anpassen  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit dem Förderprogramm der Stadtwerke Rheine wurden in der Vergangenheit 
Photovoltaikanlagen auf Dächer in Rheine realisiert.  
 
Zwischenzeitliche Förderanpassungen sollen Kunden der Stadtwerke für Rheine zur 
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern ermuntern und zur Kundenbindung 
beitragen.  
 
Dabei darf festgestellt werden, dass eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Hausdach - 
unter Berücksichtigung der altuellen Förderkulisse von Land und Bund - sich nach ca. sieben 
Jahren wirtschaftlich rechnen könnte.  
 
Modelle zum Strommarkt und Annahmen der Kostenentwicklungen deuten auf frühere 
wirtschaftlichere Rechnungen hin.  
 
Zwischenzeitlich hat sich der Markt weiterentwickelt. Es gibt nicht mehr nur die Möglichkeit 
auf dem Hausdach Strom zu erzeugen, sondern auch auf anderen Dächern rund um das 
eigene Haus und auch beispielsweise durch Solarzaunlagen.  
 
Insofern rege ich nach Paragraph 24 GO NRW an, diese und weitere 
Stromerzeugungsmöglichkeiten auf dem Grundstück eines Wohneigentümers explizit in die 
Förderung durch die Stadtwerke Rheine aufzunehmen und den bisherigen Programmnamen 
"proStromDach" anzupassen.  
 
Weiterhin sollte in diesem Kontext ein kommunaler verkehrspolitischer Aspekt in der 
Förderung aufgenommen werden. Zur Förderung der Elektromobilität und Senkung der CO2 
Belastungen sollten Antragsteller und Kunden der Stadtwerke Rheine zusätzlich zur 
Bundesförderung von Wallboxen einen einmaligen pauschalen Zuschuss je kWp erhalten.  
 
Gleiches sollte für die Installation von Speicher gelten, um Stadtwerkekunden bei Speichern 
eine bessere Wirtschaftlichkeit bei Speichern zu ermöglichen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 

 

        
 


